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SwissGAP 

Früchte Gemüse Kartoffeln (FGK) 
 

Marken- und Programminhaber 

Verein SwissGAP 
Belpstrasse 26 
Postfach 7960 
3001 Bern 
 
Telefon 031 385 36 90 
Email:   info@swissgap.ch  
www.swissgap.ch 
 
SwissGAP ist ein Verein mit dem Ziel, den 
internationalen Standard GLOBALG.A.P. in 
der Schweiz unter Berücksichtigung der spe-
ziellen Schweizer Strukturen einzuführen und 
umzusetzen. Für Früchte, Gemüse und Kar-
toffeln (FGK) sowie für die Hortikultur wurden 
basierend auf den bestehenden Anforderun-
gen der integrierten Produktion bereits Stan-
dards erarbeitet. 

Vereinsmitglieder sind die Branchenverbände 
swisscofel, VSGP, SOV, swisspatat und Jar-
dinSuisse, daneben noch IP-SUISSE und Bio 
Suisse. 

Wie GLOBALG.A.P. ist auch SwissGAP kei-
ne Marke und kein Label, sondern definiert 
vor allem die Gute Agrarpraxis.  

SwissGAP FGK ist seit 2014 als so genann-
tes "Resembling Scheme" von GLO-
BALG.A.P. anerkannt. Das heisst, dass die 
Anforderungen zum grössten Teil überein-
stimmen, an einigen Stellen aber abweichen. 
Die Unterschiede von SwissGAP FGK zu 
GLOBALG.A.P. bestehen vor allem in der 
Zertifizierungsstruktur und in der Kontrollfre-
quenz auf Stufe Produktion. 

Zu SwissGAP FGK gehört auch ein umfas-
sendes Monitoring der Pflanzenschutzmittel-
rückstände, das zusammen mit den Hygiene-
vorschriften eine hohe Lebensmittelsicherheit 
garantiert 

Zielpublikum 

Produzenten und Vermarkter von Früchten, 
Gemüsen und/oder Kartoffeln. 

Kundennutzen 

Lieferberechtigung an Abnehmer, welche 
SwissGAP verlangen. 

Wichtigste Anforderungen  

Die Einhaltung der Guten Agrarpraxis steht 
im Zentrum. Dazu gibt es Anforderungen in 
den Bereichen Pflanzenschutz, Düngung, 
Bewässerung, Boden / Substrate, Hygiene, 
Lagerung, Packen, Waschen, Abfallma-
nagement, Arbeitssicherheit sowie Rückver-
folgbarkeit und Kennzeichnung. 

Reglemente / Standards 

Die technischen Anforderungen des Stan-
dards sind in einer Checkliste zusammenge-
fasst, daneben gibt es weitere Reglemente 
mit den konzeptionellen Anforderungen. 
http://www.swissgap.ch/technische-
unterlagen.html 

Auszeichnungsmöglichkeit 

SwissGAP ist keine Marke oder Label und 
erscheint nicht auf dem Produkt. 

Anmeldung 

Die Agrosolution AG in Zollikofen wurde vom 
Verein SwissGAP mit der Kontrollverwaltung 
von SwissGAP FGK beauftragt. 

Die Anmeldung erfolgt über Agrosolution: 
http://www.agrosolution.ch/index.php?id=56&L   

Audit 

Produzenten: Kontrolle alle 3 Jahre, daneben 
gibt es Stichprobenkontrollen 

Vermarkter: jährliches Audit 

Zertifikatsgültigkeit 

Zertifiziert wird nur auf Stufe Vermarkter, das 
Zertifikat ist jeweils bis Ende des nächsten 
Jahres gültig. 

Produzenten werden nach Bestehen der Kon-
trolle als SwissGAP Betrieb anerkannt. 

Auf der Website der Agrosolution kann der 
Status der Betriebe eingesehen werden. 

Kosten 

Gemäss dem Tarifreglement der entspre-
chenden Inspektions-/Zertifizierungsstelle 

Kontaktperson ProCert 

Martin Widmer 
Telefon 031 560 67 68 

Email:   m.widmer@procert.ch 

Quellenangabe: www.swissgap.ch 
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